
scheinen einander zu bedingen. Richter am
BSG Dr. H.-J. Kretschmer verdeutlicht die
rechtlichen Grundlagen der Budgetierung.
Er kommt zu dem Ergebnis, dass das
Haftungsrecht für die Behandlung von
gesetzlich Versicherten nicht mehr fordert,
als es das Leistungs- und Leistungserbrin-
gungsrecht zur Verfügung stellt.
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